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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT  

Stadtbürgerschaft 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/768 S 
24.03.2026 

Mitteilung des Senats vom 24. März 2026 

Ortsgesetz zur Einrichtung des Innovationsbereiches BID 
Hanseatenhof 2026 bis 2029 

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf eines 
„Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches BID Hanseatenhof 
2026 bis 2029“ mit der Bitte um Beschlussfassung in der April-Sitzung 
2026.  

Mit dem „Bremischen Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und 
Dienstleistungszentren“ wird die Einrichtung von Innovationsbereichen 
durch Ortsgesetz ermöglicht. Für die Einrichtung des Innovationsbereiches 
„BID Hanseatenhof 2026 bis 2029“ wird der erforderliche 
Ortsgesetzentwurf vorgelegt. 

Die städtische Deputation für Wirtschaft und Häfen hat dem Entwurf am 4. 
März 2026 zugestimmt. 

Ortsgesetz zur Einrichtung des Innovationsbereiches BID 
Hanseatenhof 2026 bis 2029 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft aufgrund 
des § 4 Absatz 1 und 3 des Bremischen Gesetzes zur Stärkung von 
Einzelhandels- und Dienstleistungszentren vom 18. Juli 2006 (Brem.GBl. S. 
350), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (Brem.GBl. 
S. 280) geändert worden ist, beschlossene Ortsgesetz: 

§ 1 

Innovationsbereich 

Auf den Flächen, die in der Anlage 1 zu diesem Ortsgesetz mit roten Linien 
umrandet sind, wird ein Innovationsbereich eingerichtet. In der Anlage 2 zu 
diesem Ortsgesetz sind die im Innovationsbereich liegenden Grundstücke 
aufgeführt. 
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§ 2 

Ziele und Maßnahmen 

(1) Mit der Festsetzung des Innovationsbereichs wird das Ziel verfolgt, 
Maßnahmen zu entwickeln, um den Trading-Down-Effekt innen und 
außen zu stoppen, den öffentlichen Raum hinsichtlich Aufenthalts- und 
Erlebnisqualität zu stärken, um Verweildauer und Frequenzen zu 
erhöhen und damit die Wertigkeit der Lage zu halten, sowie die 
Entwicklungsprojekte zu begleiten, um hochqualitative 
Gewerbeansiedlungen vor Ort zu ermöglichen. 

(2) Zur Erreichung dieses Ziels werden folgende Bereiche bearbeitet und 
entsprechende Maßnahmen entwickelt: 

1. Konzeption und Analyse 

a) Grund- und Antragskonzept sowie Vorlaufkosten 

b) Gestaltungs- und Strategiekonzept für das Quartier 

c) Konzept saisonale Beleuchtung 

d) Begleitung der städtischen Konzepte 

2. Aufenthaltsqualität und Ordnung 

a) Zusätzliche Reinigung sowie Aufwertung von Mobiliar und 
Bodenflächen 

b) Sicherheit erhöhen und Ordnung durchsetzen 

c) Saisonale Beleuchtung 

d) Temporäre Begrünung, Urban Gardening oder 
Begrünungselemente 

e) Baustellenkoordination 

f) Aufwertung des Spielplatzes 

g) Sondernutzungsvertrag 

h) Ordnungspolitische Abstimmung sowie Neuordnung 

3. Erlebnisqualität und Marketing 

a) Markenentwicklung und Corporate Design 

b) Quartierswebsite und Anliegerguide 

c) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
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d) Einbindung in bestehende City-Veranstaltungen 

e) Eigene Veranstaltungsreihe mit Standortbezug 

4. Management und Administration 

a) Projektleitung und strategische Steuerung 

b) Finanzmanagement und Buchhaltung 

c) Lenkungskreissitzungen und Gremienarbeit 

d) Ansprechpartnerfunktion und Vertretungsfunktion 

e) Abstimmung mit Behörden und Verwaltung 

f) Nutzungsabstimmung im öffentlichen Raum 

g) Kontoführung und Steuerbüro 

5. Unvorhergesehenes 

§ 3 

Aufgabenträger 

Aufgabenträger ist die CS City-Service GmbH, Bremen. 

§ 4 

Standortausschuss 

Dem Standortausschuss gehören eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
betroffenen Grundstückseigentümer, der gewerblichen und freiberuflichen 
Mieter im Innovationsbereich, der Stadtgemeinde Bremen und der 
Handelskammer Bremen an. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, die Ortsamtsleitung des Ortsamtes 
Mitte-Östliche Vorstadt sowie die Beiratssprecherin oder der 
Beiratssprecher des Beirates Mitte nehmen an den Sitzungen des 
Standortausschusses beratend teil. 

§ 5 

Hebesatz und Mittelwert 

Der Hebesatz nach § 7 Absatz 1 des Bremischen Gesetzes zur Stärkung von 
Einzelhandels- und Dienstleistungszentren wird auf 0,012755628 
festgesetzt. Der Mittelwert nach § 7 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes zur 
Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren beträgt 
3 636 261,66 Euro. 
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§ 6 

Verwaltungspauschale 

Als Pauschale für den Verwaltungsaufwand wird ein Betrag in Höhe von 
einem Prozent der tatsächlich eingegangenen Zahlungen festgesetzt. 

§ 7 

Außerkrafttreten 

Dieses Ortsgesetz tritt mit Ablauf des 30. April 2029 außer Kraft. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Mai 2026 in Kraft. 

Begründung Ortsgesetz zur Einrichtung des Innovationsbereiches BID 
Hanseatenhof 2026 bis 2029 

Allgemeines 

Nach § 4 Absatz 1 und 3 des Bremischen Gesetzes zur Stärkung von 
Einzelhandels- und Dienstleistungszentren vom 18. Juli 2006 (Brem.GBl. S. 
350), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (Brem.GBI. 
S. 280) geändert worden ist, können die Stadtgemeinden durch Ortsgesetz 
Innovationsbereiche einrichten und die Zusammensetzung, Bildung und 
Organisation eines Standortausschusses bestimmen.  

Das vorliegende Ortsgesetz richtet den Innovationsbereich BID 
Hanseatenhof ein und bestimmt die Zusammensetzung eines 
Standortausschusses. 

Zu § 1 

In § 1 wird zusammen mit den Anhängen 1 und 2 die Gebietsabgrenzung 
festgelegt. 

Zu § 2 

In § 2 Absatz 1 werden die Ziele des Innovationsbereiches festgelegt. In 
§ 2 Absatz 2 wird festgelegt, mit welchen Maßnahmen die in Absatz 1 
genannten Ziele verwirklicht werden sollen. 

Zu § 3 

In § 3 wird der Aufgabenträger, die CS City-Service GmbH, festgelegt. 
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Zu § 4 

In § 4 wird bestimmt, dass ein Standortausschuss eingerichtet wird und wer 
diesem Standortausschuss angehört. In § 4 Satz 1 sind als Vertreter:innen 
im Standortausschuss diejenigen aufgeführt, die nach § 3 Absatz 4 des 
Bremischen Gesetzes zur Stärkung von Einzelhandels- und 
Dienstleistungszentren mindestens dem Standortausschuss angehören 
sollten. In § 4 Satz 2 werden weitere Vertreter:innen genannt, die dem 
Standortausschuss angehören sollen. Da diese in § 4 Satz 2 genannten 
Vertreter:innen nicht so direkt von den Regelungen des Bremischen 
Gesetzes zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren 
betroffen sind, sollen sie nur in beratender Funktion im Standortausschuss 
vertreten sein. 

Zu § 5 

In § 5 werden der Hebesatz und der Mittelwert nach § 7 des Bremischen 
Gesetzes zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren 
festgelegt. 

Zu § 6 

In § 6 wird die Höhe des Pauschalbetrages für den Verwaltungsaufwand 
nach § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Stärkung von Einzelhandels- und 
Dienstleistungszentren festgelegt. Der Pauschalbetrag wird als prozentuale 
Größe vom Zahlungsbetrag des Leistungsbescheides festgelegt, da nach 
§ 8 Absatz 2 Satz 2 des Bremischen Gesetzes zur Stärkung von 
Einzelhandels- und Dienstleistungszentren der Leistungsbescheid nach 
Maßgabe der tatsächlich eingegangenen Zahlungen von den erhobenen 
Abgaben bemessen wird.  

Zu § 7 und § 8 

Die Geltungsdauer des Ortsgesetzes wird auf drei Jahre festgelegt. 
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Anlage 1 zu §1



Anlage 2 zu § 1

lfd.Nr. Gemarkung Flurstückskennzeichen Straße Teilung
1 Altstadt 3 313/7, 401/30, 315/2, 

401/12, 401/15, 314/1, 
401/31, 401/11, 401/10, 
401/13, 329/3, 401/14, 
317/14, 315/1, 314/3, 
315/3, 317/12, 312

Hanseatenhof 3, 5, 7, 9; 
Ansgarikirchhof 19, 21; 
Ansgaritorstr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 
5, 7, 11; Wegesende 21, 22, 
23, 24, 25

21,92%

2 Altstadt 3 297/12 Hanseatenhof 8, 10, 12; 
Ansgarikirchhof 14, 16, 18; 
Obernstr. 65, 67, 69, 71

21,18%

3 Altstadt 3 344/6, 307/8 Hanseatenhof 1 71,19%
4 Altstadt 3 463/1 Papenstr. 1; Obernstr. 53 73,98%
5 Altstadt 3 469/7 Papenstr. 2, 4 58,97%
6 Altstadt 3 495/32, 583/5 Papenstr. 5 26,78%
7 Altstadt 3 583/11 Papenstr. 6 100,00%
8 Altstadt 3 583/12 Papenstr. 6 88,08%
9 Altstadt 3 297/13

Hanseatenhof 2, 4, 6 ; 
Papenstr. 14, 16, 18, 20; 
Obernstr. 55, 57, 59, 61, 63

71,44%
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 

 

Gesamtkosten Konzeption und Analyse  37.000 € brutto 

Geschäftsjahr 1 34.000 € brutto 

Geschäftsjahr 2 1.500 € brutto 

Geschäftsjahr 3 1.500 € brutto 
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 

Gesamtkosten Aufenthaltsqualität und Ordnung  172.000 € brutto 

Geschäftsjahr 1 71.000 € brutto 

Geschäftsjahr 2 49.000 € brutto 

Geschäftsjahr 3 52.000 € brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Gesamtkosten Erlebnisqualität und Marketing  64.500 € brutto 

Geschäftsjahr 1 11.500 € brutto 

Geschäftsjahr 2 26.500 € brutto 

Geschäftsjahr 3 26.500 € brutto 
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 

Gesamtkosten Management und Administration  83.000 € brutto 

Geschäftsjahr 1 28.500 € brutto 

Geschäftsjahr 2 27.000 € brutto 

Geschäftsjahr 3 27.500 € brutto 

Gesamtkosten Unvorhergesehenes  30.500 € brutto 

Geschäftsjahr 1 10.000 € brutto 

Geschäftsjahr 2 10.000 € brutto 

Geschäftsjahr 3 10.500 € brutto 
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 
 
 
 
 

Position in Brutto/EURO  Geschäftsjahr 
1 

Geschäftsjahr 
2 

Geschäftsjahr 
3 

GESAMT 

Konzeption und Analyse 34.000 1.500 1.500 37.000 

Aufenthaltsqualität und Ordnung 71.000 49.000 52.000 172.000 

Erlebnisqualität und Marketing 11.500 26.500 26.500 64.500 

Management und Administration 28.500 27.000 27.500 83.000 

Unvorhergesehenes 10.000 10.000 10.500 30.500 

GESAMT 155.000 114.000 118.000 387.000 
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Bremische Bürgerschaft – SD.NET Vorlagenformular  
(Ausschüsse und Deputationen) 

 

Ressort:  
Die Senatorin für Wirt-
schaft, Häfen und Trans-
formation 

Verantwortlich: M. Haacke 

Abteilung/Referat: 1 / 11 Telefon: 8881 

Vorlagentyp:  Beschlussvorlage Aus-
schüsse/Deputationen Aktenzeichen: 21/411-S 

öff. / n.öff.:  öffentlich Wirtschaftlichkeit: Keine WU 

 
 
Beratungsfolge Beratungsaktion 

Städtische Deputation für Wirtschaft und Häfen Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

 
Titel der Vorlage: 
 
Entwurf eines Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches  
„BID Hanseatenhof 2026-2029“ 
 
 
Vorlagentext: 
 
A. Problem 
Das Bremische Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BGSED) vom 

18. Juli 2006 (BremGBl. S. 350) zuletzt geändert durch Art. 1 Zweites ÄndG vom 27.05.2014 (Brem. 

GBI. S. 280), ermöglicht die Einrichtung von sogenannten Innovationsbereichen durch Ortsgesetz-

gebung. Nachdem ein Antrag das in § 5 BGSED vorgesehene Verfahren durchlaufen hat, kann ein 

Bereich zur Stärkung der Innovation von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren sowie Gewer-

bestandorten festgelegt werden, in dem in eigener Organisation und Finanzverantwortung Maßnah-

men zur Verbesserung der Situation von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben 

ergriffen werden können. Die Finanzierung erfolgt also über Mittel der Eigentümer. Ziel ist es, die 

Attraktivität der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren sowie Gewerbestandorte zu erhöhen und 

die Rahmenbedingungen für die im Bereich niedergelassenen Einzelhandels-, Dienstleistungs- und 

Gewerbebetriebe zu verbessern.  

Innovationsbereiche sind auch untern den Namen Standortgemeinschaften oder BIDs – Business 

Improvement Districts bekannt. 
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Die CS City-Service GmbH, eine Tochter der CityInitiative Bremen Werbung e.V., hat – erstmalig für 

den Bereich Hanseatenhof – einen Antrag auf Einrichtung eines Innovationsbereiches über drei 

Jahre gestellt. Dieser hat die im Gesetz definierten Rahmenbedingungen (Prüfung des Antrages 

inkl. der Unterstützererklärungen, einmonatige Auslegung des Antrages) erfüllt, so dass nunmehr 

das förmliche Verfahren einzuleiten ist. 

 

 

B. Lösung 
Ziel der Einrichtung des Innovationsbereichs „BID Hanseatenhof 2026-2029“ ist es, Maßnahmen zu 

entwickeln, um den öffentlichen Raum hinsichtlich Aufenthalts- und Erlebnisqualität zu stärken, so-

wie Verweildauer und Frequenzen zu erhöhen, und damit die Wertigkeit der Lage aufzuwerten, um 

Gewerbeansiedlungen vor Ort zu ermöglichen. Die Entwicklung rund um den Ankauf des ehemali-

gen C&A-Gebäudes, des ehemaligen Horten-Gebäudes und die erforderliche städtebauliche Neu-

ordnung der Wall-Weser-Achse unterstreichen den Handlungsbedarf, den öffentlichen Raum hier 

inwertzusetzen, um die Chancen zu nutzen diesen Innenstadtbereich nachhaltig zu qualifizieren.  

Das Gesamt-Budget des BID Hanseatenhof wird mit Eigentümer-Abgaben von insgesamt 387.000 € 

über drei Jahre veranschlagt. Der Bereich grenzt an seiner westlichen Seite an das bestehende BID 

Ansgariquartier. Für an der Begrenzung liegende Grundstücke muss die Abgabe dabei nicht doppelt 

gezahlt werden, sondern anteilig ihrer entsprechenden Lage in den beiden Innovationsbereichen.  

 

Der Antrag hat in der Zeit vom 05. Januar bis 04. Februar 2026 entsprechend § 5 Abs. 6 BGSED 

öffentlich ausgelegen. Von keinem Eigentümer ist form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt wor-

den. Das Ortsamt Mitte und das Ordnungsamt haben als Träger öffentlicher Belange den Antrag zur 

Kenntnis genommen. Das Projektbüro Innenstadt Bremen hat inhaltliche Ideen zur Ausgestaltung 

des BIDs gegeben. 

 

Im Anschluss wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag gemäß § 4 Abs. 1 BGSED zwischen der Stadt-

gemeinde Bremen (vertreten durch die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation) und dem 

Aufgabenträger (CS City Service GmbH) abgestimmt. Der Vertrag enthält im Wesentlichen Rege-

lungen zu folgenden Punkten:  

• Grundsatz und Maßnahmen 

• Datenschutz 

• Finanzierung und dauerhafte Unterhaltung 

• Umsetzung und Aufsicht 

• Vertragsbeendigung, Wirksamkeit und ungültige Bestimmungen  

 

Für die Einrichtung eines Innovationsbereiches ist als nächster Verfahrensschritt der Beschluss ei-

nes Ortsgesetzes erforderlich. Der Entwurf (siehe Anlage 2) ist beigefügt. Die Senatorin für Justiz 
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und Verfassung hat den Entwurf des Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches „BID 

Hanseatenhof 2026-2029“ rechtsförmlich geprüft. 

 

 

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 
 

1. Finanzielle Auswirkungen 

Die Finanzierung des Maßnahmenkonzeptes (in Anlage 1 enthalten) erfolgt durch die Erhebung ei-

ner Abgabe bei den Grundstückseigentümern der im Innovationsbereich gelegenen Grundstücke. 

Erhebungsbehörde ist die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, die die eingegange-

nen Mittel abzüglich einer Verwaltungspauschale über einen Leistungsbescheid an den Aufgaben-

träger zur Umsetzung des Maßnahmenplanes auskehrt. Haushaltstechnisch sind hierfür entspre-

chende Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen bei der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Trans-

formation festzulegen. 

Der Innovationsbereich „BID Hanseatenhof 2026-2029“ sieht für die Umsetzung des Maßnahmen-

planes einen Zeitraum von drei Jahren und ein Finanzierungsvolumen von 387.000 € vor. 

Der in § 8 Abs. 1 des Bremischen Gesetzes zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungs-

zentren festgelegte Verwaltungsaufwand soll 1%, hier also max. 3.870 €, der eingegangenen Abga-

ben betragen. 

 

2.) Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Nach der aktuellen Geschäftsverteilung des Senats ist allein die Behörde der Senatorin für Wirt-

schaft, Häfen und Transformation für Innovationsbereiche bzw. Standortgemeinschaften (BIDs) zu-

ständig. Die WFB unterstützt die Prozesse und ist für die „Vor-Ort Beratung“ interessierter Eigentü-

mergemeinschaften zuständig. Die Aufgaben der WFB und die des Wirtschaftsressorts sind in einem 

Geschäftsbesorgungsvertrag festgelegt.  

Derzeit existieren in Bremen zwei weitere Innovationsbereiche (BID Ansgari Quartier und BID Sö-

gestraße).  

 

3. Gender-Prüfung 

Die geplanten Maßnahmen im Innovationsbereich „BID Hanseatenhof 2026-2029“ berücksichtigen 

gleichermaßen die Belange aller Geschlechter und wirken sich auf alle Geschlechter gleichermaßen 

positiv aus. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die städtische Deputation für Wirtschaft und Häfen stimmt dem Entwurf des Ortsgesetzes zur Ein-

richtung des Innovationsbereiches „BID Hanseatenhof 2026-2029“ zu und bittet die Senatorin für 
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Wirtschaft, Häfen und Transformation, den Entwurf des Ortsgesetzes zur Beschlussfassung an 

den Senat und über diesen an die Bremische Bürgerschaft weiterzuleiten. 

 

 

Anlagen:  

1) Antrag auf Einrichtung des Innovationsbereiches „BID Hanseatenhof 2026-2029“ 

2) Entwurf eines Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches „BID Hanseatenhof 2026-

2029“ 
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